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VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Durch die Abweisung eines Feststellungsbegehrens statt dessen Zurückweisung wird in Rechte des Bf dann nicht

eingegri:en, wenn der Abspruch inhaltlich nicht über jenen hinausgeht, der die gleichzeitig gestellten anderen Anträge

betrifft, und die zugleich getroffene Entscheidung überdies die Rechte des Bf nicht verletzt hat.
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